
466. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Konsumentenschutz über 
Schutz- und Tilgungsin:ißhahmon ntt Bek:irnpfung der Newc:16tlQ-K.r::.:ankheit (NCD-Vu·urd­

nung) 
Auf Grund der §§ 23 Abs. 2 und 45a des Tierseuchengesetzes (TSG), RGB!. Nr. 177/1909, zuletzt 

gelindert durch die Blmdcsgesetze BGBL Nr. 257/1993 und BGBJ. Nr.·1105/)994, und auf Grund de~ 
!} 35 Abs. () ,J,:,,~ Fki~dntutt'r~\.1<.:hungtgetet:1.1:,~, BOB\. Nr. 51211 V81, ::.:uletzt ge~nds,rt durch die Bundeg­
gcsetze BGB!. Nr.118/1994 lind BGB!. Nr. 1105/1994, wird verordn~t; 

1. Abschnitt 
Auvi-eudung~bci-eh.h und All-gemeine:-. 

§ 1. ( 1) Dieser Verordnung unterliegen: 
1. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Tauben, Fasane und Rebhühner, 

die für die Zucht, die Erzeugung von ?k:isch oder Konsumeiern oder die Aufstockung vor. 
WiJUL,e:-,tdmku iu Oefougo.:uM..IJdft <1ufgel.ugo.:11 uU.e1 geh<1lteu wo.:Hkll, 

2. Brieftauben und sonstige in Gefangensch::ift gehaltene Vögel. 

(2) Die Bestimmungen di.Eser Verordnung sind anzuwenden, wenn in einem Gehöft (Tio.:rhal• 
tungsbd.tieb) die Newcastlc-Krankheit (NCD) bei Tieren gcmaß Abs, l festgestellt wird. 

{3) Die Scuchenbekampfungsmaßnahmen nach dieser Verordnung sind gemäß den §S 24, 25 und 
45a TSG auf Anordnung der Bezirksverwaltungsbehörde durchzuführen. 

§2. (1) Im Sinne dieser Vt:rordnung ist die Newcastle•Kr:mkheit eine Geflügel-Infektionskrank­
heit, verur~acht durch den Paramv-wvirusstamm 1 mit einem intraeerebralen Pathogenitätsindex 
(TCPI) bei Eintagskliken von mehr ·als 0,7. 

(2) Seuchenkrankes Geflügel im Sinne dieser Verordnung ist Geflügel, bei dem 
1. die Newcastle-Krankheit durch Untersuchung an der „Bundesanstalt h.ir Virusseuchenbekämp­

fung bei Haustieren in Wien" bestätigt wurde oder 
2. im Falle von Zweit, oder Folgeinfektionen klinische Symptome oder postmortale Lasionen vor• 

liegen, welche auf dil:' Newc.i.5tk-Kr:mkheit schließen lassen, 

§ 3. Bei einem Verdacht auf Newcastle-Krankheit sind von der Bezirksverwaltungsbehörde Pro­
ben u:cmäß Anhang Ill Kapitel 1 der Richtlinie 92/66/EWG zu entnehmen und an die Bundesanstalt 
für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren in Wien zu senden. 

§4. Soweit in dieser Verordnung auf einzelne Bestimmungen in Richtlinien der Europäischen 
Uvion (EU) oder auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gelteoden Fass1Jng 
anzuwenden. 

2. Abschnitt 

1\1:d}nahmen im SeLJchengehöft 

§ 5. Wird die Newcastle-Krankheit bei Tieren gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 festgestellt, so lSt das gesamte 
Geilügel im Gehöft unverzllglich unter amtlicher Aufsicht zu toten, Verendete und getotete Tiere 
sowie alle vorhandenen Eier sind unschädlich zu beseitigen. F1eisch von Geflugel, das in der Zeit :rwi­
si:hen der vermuteten Einschleppung der Seuche und de.r Durchführung der amtlichen Bekämpfung~· 
mußnahrrion go~chlachtet wurde, muß unschtidlich beseitigt werden. 

§ 6. (1) Die Reinigung und Desinfektion von Seuchcngehoften ist gemaß dem Verfahren nach 
Anhang II der Richtlinie 92/66fEWG vorzunehmen. 

(2) l)ie Ställe dürfen frühestens 21 Tage nach Abschluß der Reinigung und Desinfektion wiede: 
mit Tieren gemäß § 1 Abs.1 Z 1 belegt werden. 

§ 7. (l) Wird die Newcastle-Krankheit bei Tieren gemaß § l Abs.1 Z2 festgestellt, so dürkn wäh­
rend eines Zeitraumes von mindestens 60Tagen nach dem letztmaligen Auftreten von klinischen 
Symptomen der Newcastle"Krankheit weder Tauben noch sonstige in Gefangenschaft gehaltene Vögel 
aus dem Taubenschlag beziehungsweise Gehöft verbracht werden. 

(2) Alle EinrichtungsgeRenstände, Geräte und sonstige Materialien, die Träger von Ansteckungs­
stoffen sein können und kein~e Abfälle sind, sind so zu behandeln, daß während der sechzigtligigen Frist 
gemäß A.bs. l alle Viren der Newcastle-Krankhcit vernichtet werden. 

(3) Abfälle, die Träger von Ansteckungsstoffen sein konnen, sind unschiidlich zu beseitigen. 



3. Abschnitt 

Sthutz• und Überwachungszone 

§ 8. Um Seuchengehöfte ge1näß § 5 ist eine Schutzzone mit einem Mindestradius von 3 krn und eine 
daran anschließende Überwachungszone mit eir.em Mirtdcstradius von 10 km einzurichten. Hie bei ist 
gemäß den jeweiligen geographischen, epidemiologischen, ökologischen und verwaltungstechnischen 
Veyhaltnissen vorzugehen. 

§ 9, (1) In der Schutzzone gelten nachstehende Bestimmungen: 
1. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat schnellstmöglich alle Geflügelhaltungsbetriebe zu erhe­

ben. 
2. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat regelmaßig Kontrollbesuche in allen Geflügelhaltungsbe­

trieben, klinische Untersuchungen des Geflügels und erforderlichenfalls P10benentnahmen 
für Laboruntersuchungen vorzunehmen sowie Aufzeichnungen über diese Kontrollen und 
deren Ergebnisse zu führen. 

3. Das Geflügel ist in den Ställen od,H an einem anderen Ort, an dem eine Absonderung der 
Tiate möi;llch i.et, ,;,in;,;ur,p,:i,rt\On. 

4. An den Zufahrtswegen zu den Gehöften sind geeignete Desinfektion.smaßnahmrn zu treffen. 
5. Die Umsetzung und Bcförder«mg von Gefltigel, Geflügelschlachtkörpern oder Eiern ocer 

Gegenstanden, die Träger von Ansteckungsstoffen sein können, auf öffentlichen Verkehrs­
und Privatwegen innerhalb der Zone ist verboten. Dieses Verbot gilt nicht für die Durchfuhr 
durch die Schutzzone auf jenen Fernverkehrsstraßen und Eisenbahnstrecken, die vom Lan• 
dcshauptmann hiefür bestimmt werden. 

6. Get10gel. Geflügelschlachtkörper, Eier sowie Gegenstände, die Träger von Ansteckungsstof­
fen sein können, dürfen nur mit Genehmigung der Bezirksveiwaltungsbehörde und nur unter 
foli;enden Voi:uu:met:u.1ngen u.u~ dem Gs\höft verbTMht weiden: 
a) Geflügel zur unverzüglichen Schlachtung muß in einen Schlachtbetrieb gebracht werden, 

der in der Schutz- oder Uberwachungszone gelegen isi; wenn dies nicht möglich ist, so 
ist das Geflügel in einen anderen, von der Behörde zu bestimmenden Schlachtbetrieb zu 
tramportieren. 

b) Eimagskliken oder ,mgehendes Zuchtgeflügel darf in einen Betrieb innerhalb der Schutz• 
oder Uberwachungszone gebracht werden, in welchem sich kein anderes Geflügel befin­
det. Dieser Betrieb gilt als Kontaktbetrieb im Sinne des§ 14. 

c) Bruteier dürfen in eme Brl.lterei innerhalb der Schutz- oder Überwachungszone oder in 
lline von der Sezirk~vorwaltungsbehörde ;,;u bestimmende Brilterei uußorholb dieBor 
Zonen gebracht werden. Vor dem Versand sind die Eier und deren Verpackungen zu des­
infizieren. 

7. Verbringungen gemäß Z6 müssen auf direktem Weg und unter behördlicher Überwachung 
erfolgen. Sie dürfen erst nach einer vetcrinärpolizeilichen Kontrolle des Lieferbetriebes 
durch die Bezirks·,erwaltungsbehörde genehmigt werden. Die verwendeten Transportmittel 
sind vor und nach ihrer Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren. 

8. Lastkraftwagen und sonstige Fahrzeuge, die in der Schutzzone zur Beförderung von Geflügel, 
Geflügelschlachtkörpern, Eiern oder Gegenstä11den, die Triiger von Ansteckungsstoffen sein 
können, bcrtultt wurdcrt, dürfen dit.. Scbutzzonc nur nuch bchördlichct KontroUc und nur mit 
Genehmigung der Bczirhverwa\tungsbehön;l.e ver\assen. 

9. Die Beförderung und Ausbringung von Stall- und Flüssigmist ist verboten. 
10. Ausstellungen, Märkte, Tierschauen und die Einrichtung sonstiger Sa.mmelstellen für Geflügel 

und andere Vögel sind unzulässig. 

(2) Die in der Schutzzone getroffenen Maßnahmen sind frühestens 21 Tage nach der ersten Reini­
gung und Desinfektion des Seuchengehoftes gemäß § 6 Abs.1 aufzuheben. Danach gilt die bisherige 
Schutzzone als Bestandteil der Übei:-wachungszone. 

§ 10. (1) Iu Je1 ÜbL.1 Wddmug~i.um:: !,;dten f,J!gem:!c Dc~timmuugeu. 
1. Geflügel, Gefüigelschlachtkörper und Eier soW\e. GegensUi.nde, die Träg,e.r von Am:teckunts•• 

stoffen sein können, dürfen nur nach vorheriger behördlicher Kontrolle und nur mit Genehmi­
gung der Bezirksvci:-waltungsbehörde aus dem Gehöft verbracht werden, 

2. Innerhalb der ersten 15Tage nach Einrid1tung der Überwachungszone darf Geflüp;d ;ms dieser 
Zone nicht herausgebracht werden; es sei denn das Geflllgel wird auf direktem Weg zu einem 
von der Bezirksverwaltungsbehörde :z:u bestimmenden Schlachtbetrieb außerhalb der Überwa­
chungszone transportiert. 

3. Bruteier dürfen aus der Überwachungszone nicht herausgebracht werden; es sei denn. sie wer• 
Jen in elrn, von det B~~;;ük~n;1 w.;1\t.u1Jg~bcliünh,; :,;u bc~tiuuncodc Dnit1,rci außcrholb dic~cr 



Zone transportiert. Vor dem Verbringen sind die Eier und deren Verpackungen zu desinfizie­
ren 

4. Die Verbringung von Stall- und Flüssigmist ist verboten. 
5. Die Bestimmungen gemäß§ 9 Abs. 1 Z 1, 5 und 10 gelten auch fur die Überwachungszone. 

(2) Die in der Übenvachungszone getroffenen Maßnahmen sind frühestens 30Tage nach der 
f'rntcn Reinigung und Desinfektion des Seuchengehöftes gemaß ~ 6 Abs. 1 aufzuheben. 

§ 11. In der Schutz- und Oberw.;1.chungszonc i~t die Verfütterung von Spültrank und von Geflügel• 
abfällen an Geflügel verboten. 

§)2, (1) Die Besitzer beziehungsweise Halter von Tieren gemäß § 1 Abs. 1 innerhalb der Schutz­
und Ul'Jerwacnungszone naben uber jeae verbr!ngung von Gct1ugcl, Eiern um.l BrkfwulJi.::n (crn­
schlicßlich die Verbringung für Wettbewerbe und Ausstellungen, an dcncn Brieftauben teilgenommen 
haben) Aufzeichnungen uber die Zu- und Abgt.nge von Geflügel. Eiern und Bridtaul:ien zu fülm.'1l. 

(2) Personen, die innerhalb der Schutz• und Überwachungszone Geflügel, Eier, Brieftauben oder 
in G-efangcnschart gehaltene Vogel uansporueren oder Handel daml~ uc1ben, haben Auf:o.:it:lrnuugt:11 
über jede Verbringung dieser Tiere beziehungsweise Produkte :n1 fuhren. 

(3) Die Aufzeichnungen geinäß Abs. 1 und 2 sind mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und 
der Behörde auf Verlangen zur Einsicht vorLUlegen. 

§ 13. Schutzimpfungen (Notimpfungen) gegen die Ncwcastle-Krankheit dürfen in der Schutz- und 
Überwachungszone nur mit Zustimmung des Bundesministers für Gesundheit und Konsumentenschutz 
durchgeführt werden. 

4. Abschnitt 

Kontuktbetricbe außerhalb der Schutz• und Überwachungszone 

§ 14. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat im Zuge der epidemiologischen Nachforschungen die 
Kontnktbctricbc nußcrhnlb der Schutt- und Übcrwuchung~;wm;, zu e1mitteln und dem Landeshaupt­
mann zu melden. Der Landeshauptmann hat die Liste dieser Betriebe dem Bundesminister für 
Gesundheit und Konsumentenschutz mit.zuteilen. 

§ 15. Wurde in einem Geflügelbestand, in dem die Tiere keine klinischen Symptome der New• 
cMtlc•Knmkhcit aufwcbcn, ein Vir011~tamm dic:1cr Krnnkhcit mit einem intrncerebralen Put.hogenitftta 
index (ICPI) von mehr als 0,7 und weniger als 1,2 isoliert, so hat der Landeshauptmann vor Anordnung 
weiterer Maßnahmen mit dem Bundesmintster für Gesundheit und Konsumentenschutz Kontakt auf­
zunehmen. 

5. Abschn.itt 

Maßnahmen im Schlachtbetrieb 

§ 16. (1) Jene Schlachtbetriebe, die in der Schutz- oder Überwachungszone gelegen sind oder die 
vom Landeshauptmann tür d1e Übernahme von Ueilügel aus emer dieser Lonen bestimmt wurden, 
sind von der Bezirksverwaltungsbehörde laufend zu überwachen, insbesondere hinsichtlich der Rei.ni• 
gung und Desinfektion der Transportmittel für das Schlachtgeflügel. Die Desinfeklion hat mit 2% iger 
Natronlauge unmittelbar nach der Entladung an Ort und Stelle zu erfolgen. Die durchgeführte Desin­
fektion der Tr:.i.nGportmittel h;t durch den Flcischt1ntenw:ht1ngstil:'rnr?t r,tlf'r A mtqtirr:tr7t 7\l hf''-tätigen. 

(2) Taugliches Gdlügelfleisch aus Betrieben in der Schutz• oder Überwachungszone ist gemäß§ 35 
Abs. 1 Z 2 des Fleischuntersuchungsgesetzes, BGBL Nr. 522/1982, zu kennzeichnen. 

(3) Abweichend von Abs. 2 darf in Betrieben, die nach den fleischnnterfüchungsrechtlichcn Vor­
schriften innergemeinschaftlich Handel treiben dürfen, die Kennzeichnung des rle1sches gemal3 § .3'.'l 
Abs. 1 Z 1 des F1eischuntersuchungsgesetzcs erfolgen, wenn im Zuge der Anbringung der Tauglich• 
keitskennzekhen diese jeweils mit einem schrägliegenden Kreuz, bestehend aus zwei senkrecht zuein­
ander verlaufenden Strichen, so Uberstempelt werden, daß der Schnittpunkt des Kreuzes im Mittel­
punkt dee. Stempels liegt imd die Angaben di.ie Stempels l.:sbar bleiben. Auf di~s•~ WPi<:F. ge>ki>nn7i>ich, 
netes Fleisch darf nur in Osterreich als frisches Fleisch in Verkehr gebracht werden. 

{4) Abweichend von Abs. 2 und 3 darf in Betrieben. die keine Erleichterungen oder Ausnahmen 
gcrnaß § 38 Abs. 3 des Fleischuntersuchungsgesetzes in Anspruch nehmen, die Kennzeichnung des Flei-
1chc~ gcmiiß § 35 ;\bs. l Z l de~ Fleisohuntersuchuni;sge&etze~ ohne Einschdinknng NfolgF.n. wi>nn 
nachfolgende Bedingungen erfüllt sind: 



Das Fleisch muß von Geflügel stammen, 
1. das aus emcm tlCtncb kommt, der umcrhalb der (Tberwacnungszooe, Jedoch außernalb der 

Schutzzone liegt und bei dem die epidemiologischen Nachforschungen keinerlei Kontakt zu 
einem infizierten Betrieb ergeben haben; 

2. das aus einer Herde kommt, in der fünf Tage vor dem Versand des Gc;tlügels an einer repriisen­
t<itivt;>t). Stkhprobl' Pin„ virolngi~,-h,,. l fnr,-r~11,-h1mg mit nf'g:itivl'.m Frgi'.hni~ clurchgi'.führt wur­
de; die Probenentnahme muß durch die Bezirksverwaltungsbehörde vorgenommen werden; 

3. das aus einem Betrieb kommt, in dem nach einer klinischen Untersuchung durch die Bezirks• 
verwaltungsbehörde keinerlei Hinweise oder klinische Anzeichen gefunden wurden, die a1,1f das 
Auftreten der NCD hindeuten könnten; diese Prüfung muß innerhalb von 24Stunden vor dem 
Versand des l.ieüugels ctutchge1ubrt worden sein; 

4. das unmittelbar vom Ursprungsbetrieb zum Schlachtbetrieb befördert wurde; die hiefür einge­
setzten Beförderungsmittel müssen vom Amtstierarzt plombiert und vor und nach jeder Beför­
derung gereinigt und desinfiziert werden; 

5. rlM im ~l'hh,~htl:,e.trif'h ?um 7Pitp1mk-t rl,-,. Sc,hl::irhttif'f- und Flf'i~ch1mtt'.r~11chun2 auf Anzei­
chen der NCD untersucht wurde. 

(5) Die Kriterien der in Abs. 4 vorge~ehenen virologischen Untersuchungen sind vom Bundesmi• 
nister Nr Gesundheit und Konsumentenschutz festzulegen. 

6. Abschnitt 
Inkrafttreten 

§ 17. Diese Verordnung trilt zwei Monate nach dem ihrer Kundmachung folgenden Monatscrsten 
in Kraft 

Krafllmcr 


